
Gesetzblatt Teil II Nr. 38 — Ausgabetag: 15., Mai 1969 247

§9

Der Rat ist in Abstimmung mit dem Ministerium 
für Außenwirtschaft für die Entwicklung der außen
wirtschaftlichen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft verant
wortlich. Er entwickelt besonders die zielstrebige wirt
schaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit mit der UdSSR und anderen sozialistischen Staa
ten.

§10

Der Rat hat die Grundsätze der Preisbildung für 
Erzeugnisse der Landwirtschaft und Nahrungsgüter
wirtschaft entsprechend den Rechtsvorschriften der 
Deutschen Demokratischen Republik festzulegen und 
zu sichern, daß die Preise als wichtiges Planungs- und 
Führungsinstrument einen wesentlichen Einfluß auf 
die Senkung der Selbstkosten und auf die Verwirkli
chung des Prinzips der Eigenerwirtschaftung der Mit
tel ausüben.

§11

Der Rat ist auf der Grundlage der Rechtsvorschrif
ten der Deutschen Demokratischen Republik für die 
Gestaltung der gesamten Aus- und Weiterbildung im 
Bereich der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft verantwortlich. Er gewährleistet, daß die Be
rufsausbildung der Jugendlichen sowie die Aus- und 
Weiterbildung der Werktätigen auf die Aneignung der 
für die industriemäßige Leitung und Organisation der 
Produktion der sozialistischen Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft notwendigen Kenntnisse ge
richtet ist und dazu beiträgt, das geistig-kulturelle Le
ben in den Dörfern zu entwickeln und die Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen zu verbessern. 
Der Rat sichert, daß der polytechnische Unterricht in 
den Betrieben der Landwirtschaft und Nahrungsgüter
wirtschaft in hoher Qualität erteilt wird.

§12

Der Rat legt regelmäßig auf dem Deutschen Bauern
kongreß Rechenschaft über seine Tätigkeit und berät 
mit Genossenschaftsmitgliedern, Land- und Forstarbei
tern, Werktätigen aus Betrieben der Nahrungsgüter
wirtschaft und des Handels, Wissenschaftlern und Ver
tretern von Staats- und Wirtschaftsorganen sowie ge
sellschaftlichen Organisationen die nächsten Schritte 
zur Verwirklichung der marxistisch-leninistischen 
Agrarpolitik.

§13

(1) Der Rat koordiniert im Auftrag des Ministerrates 
auf der Grundlage des komplexen Planes der Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft zur Siche
rung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölke
rung die Zusammenarbeit der am Reproduktionspro
zeß der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
beteiligten Staats- und Wirtschaftsorgane.

(2) Der Rät übt im Auftrag des Ministerrates auf der 
Grundlage der Perspektiv- und Volkswirtschaftspläne 
der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft ge
genüber den Industriezweigen, die Produktionsmittel 
für die Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
erzeugen, die Kontrolle über die Wahrnehmung ihrer

Verantwortlichkeit gegenüber der Landwirtschaft und
Nahrungsgüterwirtschaft aus.

§14

(1) Dem Rat unterstehen

— das Staatliche Komitee für Aufkauf und Verarbei
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
Es leitet den Aufkauf und die Verarbeitung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse und übt Bilanzfunktio
nen gegenüber den Kombinaten für Getreidewirt
schaft, für Fleischwirtschaft, für Milchwirtschaft 
sowie für Eier- und Geflügelwirtschaft aus

— das Staatliche Komitee für Laftdtechnik und mate
riell-technische Versorgung der Landwirtschaft

Es konzentriert sich vor allem auf den wissen
schaftlich-technischen Vorlauf bei den Maschinen
systemen und gewährleistet, daß bereits in der For
schung und Entwicklung eine hohe Standardisie
rung erreicht wird. Es ist verantwortlich für die 
Organisation der komplexen Instandhaltung der 
Maschinen in allen Betrieben der Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft und nimmt Einfluß 
auf eine kontinuierliche Versorgung der Betriebe 
mit Maschinensystemen, Maschinen und Ersatztei
len

— das Staatliche Komitee für Meliorationen

Es konzentriert sich auf die Errichtung großflächi
ger Meliorationssysteme mit wissenschaftlich-tech
nischem Höchststand in Konstruktion, Technologie, 
Kosten, Qualität, Arbeitsproduktivität und Bauzeit 
für die industriemäßige Pflanzenproduktion auf der 
Grundlage der sich weiterentwickelnden Koopera
tion in der Feld- und Grünlandwirtschaft zur Ge
währleistung ständig steigender Hektarerträge bei 
größter Stabilität des Ertragsniveaus

— das Staatliche Komitee für Forstwirtschaft
Es konzentriert sich auf eine hocheffektive Wald
bewirtschaftung und Holzgewinnung bei zunehmen
der Kooperation mit waldbewirtschaftenden LPG 
und der Holzverarbeitung und ist verantwortlich 
für den Naturschutz und das Jagdwesen

— wissenschaftliche Einrichtungen, wie die Deutsche 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
Berlin, Hochschule für Landwirtschaft und Nah- 
rungsgütefwirtschaft Bernburg, Hochschule für land
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Meißen

— die Landwirtschaftsausstellung der Deutschen De
mokratischen Republik

— die Internationale Gartenbauausstellung

— der volkseigene Außenhandelsbetrieb der Landwirt
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik NAHRUNG EXPORT- 
IMPORT

— sowie weitere Betriebe und Einrichtungen.

(2) Dem Rat unterstehen die Räte für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Be
zirke, die gleichzeitig Organe der Bezirkstage sind.


